
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2001/7/10 4Ob66/01m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.07.2001

Norm

ABGB §1041 A1

ABGB §1425 I

Rechtssatz

Der Tatbestand des § 1041 ABGB liegt vor, wenn der Schuldner einer Forderung, demgegenüber mehrere

Forderungsprätendenten auftreten, nicht mit gerichtlichem Erlag (§ 1425 ABGB) vorgeht, sondern die Leistung an einen

der Forderungsprätendenten erbringt (und sich von diesem Schadloshaltung im Fall der Inanspruchnahme durch den

anderen Forderungsprätendenten ausbedingt).
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